An das Bezirksgericht Salzburg

Rechtssache:
klagende Partei:       Elsa Riegler, Angestellte, 5020 Salzburg, Festspielgasse 9

vertreten durch:        Dr. Otto Löbl, Rechtsanwalt, 5020 Salzburg, Festungsplatz 12

                                 (Vollmacht gemäß § 30 Abs 2 ZPO erteilt)

beklagte Partei:        Bauunternehmung Sprödel GmbH, 4020 Linz, Landstraße 1

wegen:                     Unzulässigerklärung einer Exekution gemäß § 37 EO 
                                 (Streitwert nach RATG und JN € 600,-, nach GGG € 750,-)

I) Die beklagte Partei führt gegen Herrn Markus Treul, 5020 Salzburg, Am Domplatz 3, beim Bezirksgericht Salzburg zu 17 E 208/21y Fahrnisexeku​tion zur Hereinbringung einer Forderung von € 25.000,-- s.A.

Im Zuge die​ses Exekutionsverfahrens wurde am 4. Mai 2021 in der Wohnung des Verpflichteten ein Flachbildfernsehapparat der Marke Panasonic gerichtlich gepfändet. Der voraussichtlich erzielbare Erlös dieses Fernsehapparats beträgt € 600,- und be​wertet die Klägerin den Streitgegenstand auch mit diesem Betrag.

Beweis: Akt 17 E 208/21y des BG Salzburg samt Pfändungsprotokoll

Die Klägerin erhebt gegen die Exekution auf diesen Flachbildfernsehapparat Widerspruch gemäß § 37 EO, weil er in ihrem Eigentum steht. Sie hat ihn am 9. Jänner 2020 bei der Fa. Elektro Handlbauer in der Salzburger Getreidegasse um € 899,90 käuflich erworben und gegen Barzahlung des Kaufpreises vom Verkäufer kör​perlich von Hand zu Hand in ihr Eigentum übergeben bekommen.

Beweis: PV, Kassabeleg

Beim Verpflichteten handelt es sich um den Bruder der Klägerin. Da dieser die Weltcup-Skirennen im Fernsehen verfolgen wollte, aber kein Fernsehgerät besaß, während wiederum die Klägerin zwei Geräte besitzt, hat sie ihm das nunmehr gepfändete Gerät leihweise überlassen. Aus diesem Grund befand sich das Gerät zum Zeitpunkt des Vollzugs der Fahrnisexekution beim Verpflichteten. Es steht allerdings im uneinge​schränkten Eigentum der Klägerin.

Beweis: PV, Zeuge Markus Treul, 5020 Salzburg, Am Domplatz 3

Die Klägerin hat die beklagte Partei bzw ihren Rechtsvertreter mit Schreiben vom 18. Mai 2021 unter Klag​s​androhung aufgefordert, die Exekution hinsichtlich des in ihrem Eigentum stehenden Flachbildfernsehers bin​nen 14 Tagen zur Einstellung zu bringen. Die beklagte Partei ist dieser Aufforderung nicht nachgekom​men. 

Die Klägerin begehrt daher das Urteil:

1) Die von der beklagten Partei zu 17 E 208/21y des Bezirksgerichtes Salzburg gegen die verpflichtete Partei Markus Treul betriebene Fahrnisexekution wird hinsichtlich des im Pfändungsprotokoll 17 E 208/21y unter Postzahl 3 verzeichneten Flachbildfernsehapparats der Marke Panasonic für unzulässig erklärt.

2) Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei binnen 14 Tagen die Prozesskosten zu ersetzen.

II) Die Klägerin beantragt weiters die Aufschiebung der Exekution hinsichtlich des exszindierten Fernsehgeräts bis zur rechtskräftigen Entscheidung über diese Klage. Ihr würde durch die Fortsetzung der Exe​ku​tion, nämlich Versteigerung des Geräts, ein schwer zu ersetzender Vermögensnachteil entstehen, weil sie sich um den voraussichtlichen Verkaufserlös kein gleichwertiges Fernsehgerät kaufen könnte. Erfor​derli​chenfalls ist die Klägerin auch bereit, eine vom Gericht aufgetragene Sicherheitsleistung zu erlegen.

